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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

Zu Beginn meines 3. Schützenmeister-Info - Newsletter muss ich wieder eine traurige Nach-

richt übermitteln. Bereits am 19. Mai 2024 verstarb nach längerer Krankheit unsere 

GauSchritführerin und 1. Schützenmeisterin der SSG Veitshöchheim Gabi Quast. Im engsten 

Kreise der Familie wurde sie zu Grabe getragen.  

Auch Wolfgang Virsik - ein „Vorderlader-Meisterschütze“ seines Gleichens aus unserer Re-

gion mit internationalen Erfolgen als Europa– und Weltmeister ist von uns gegangen. Mit 

seinen Erfolgen trug er die Region, den Schützengau, seinen Verein über die Grenzen hin-

aus... 

 

Wir verlieren eine Kameradin und einen Kameraden aus unserer Mitte - in Gedanken blei-

ben sie in unseren Herzen verewigt.  

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

15. August 2024 - letzte Chance für 

einen Vereinswechsel... 

 

Wie jedes Jahr gibt es einen Fixtermin für 

Ummeldungen von Erst– und Zweitverein 

bzw. Änderungen des Passwesens.  

Dies ist - wie in den Jahren zuvor - der 15. 

August eines Jahres. Neben dem 

„bekannten Weg“ der Ummeldung und 

Änderung gibt es auch den Weg über die 

neue Plattform „Mein BSSB“. Hier hat je-

des Mitglied die Möglichkeit, seine Daten 

selbst zu verwalten.  

Beispielsweise ist die Namensänderung 

(z.B. bei Heirat) oder die Änderung von 

Startrechten nun unkompliziert über „Mein 

BSSB“ möglich. Die aufwändige Beantra-

gung von Änderungen mit Papieranträ-

gen über Verein und Gau ist somit nicht 

mehr notwendig. 

Weitere Informationen können auf der In-

ternetseite des BSSB (www.bssb.de) oder 

bei unserem Mitgliederverwaltungsrefe-

renten und 2. Gauschützenmeister Klaus 

Schöll eingeholt werden. 

Kurt Midderhoff neuer GauSchüt-

zenkönig  

Auf dem Gauschützenfest des Schützen-

gaues Würzburg und Jubiläumsfest des 

KKS Karlburg wurde mit einem 16,3 Teiler 

Kurt Midderhoff vom SV Rohrbach zum 

GauSchützenkönig proklamiert. Christoph 

Koblinger von der SG Zellingen belegte 

mit einem 23,6 Teiler den Platz des 1. Rit-

ters. 1. Schützenmeister des SV Rohrbach 

Dieter Interwies belegte Platz 3 und wird 

somit 2. Ritter 

mit einem 40,5 

Teiler. Bei der 

P r o k l am a t i on 

des GauJu-

g e n d k ö n i g s 

2024 sicherte sich Frederick Ziegler (KKS 

Karlburg) mit einem 14,1 Teiler den Titel. 



Noah Rosel von der SG Zellingen und Helena 

Mergler (KKS Karlburg) folgten auf den Plät-

zen 2 und 3 des Schießens. 

 

Auch wenn das Wetter am Festsonntag mise-

rabel war und der Festumzug deshalb abge-

sagt werden musste, war es für die Schützen-

familie wieder eine große Plattform das 

Schützenbrauchtum und die –tradition zu prä-

sentieren. Allen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern des Gau– und Preisschießens herzlichen 

Dank. Den teilnehmenden Vereinen aus Nah 

und Fern vielen Dank für die Präsenz am Gau-

schützenfest mit Fahnenabordnung und Köni-

ge... 

Weiterhin sind wir auf der Su-

che nach einem Ausrichter 

des Gauschießens für das 

kommende Jahr - 2025. Verei-

ne, die Interesse an der 

Durchführung des GauKönigs– und GauPreis-

schießens haben, bitten wir, sich möglichst 

zeitnah zu melden. Die Preisverteilung kann 

auch bei einem (kleineren) Sommerschützen-

fest usw. durchgeführt werden.  

 

 
Ehrungsanträge bis zum 15. September 

 

Seit dem 01. Juni 2024 bis spätestens 

15. September 2024 können die Ehrun-

gen für das Jahr 2025 über das Mitglie-

derverwaltungsprogramm ZMI eingestellt wer-

den. Zu beachten ist das Enddatum! Dieses ist 

fix - was bedeutet, dass alle Meldungen nach 

dem 15. September NICHT bearbeitet und im 

nächsten Jahr neu gestellt werden müssen!!! 

Weiterhin bitten wir Euch die Funktionärshisto-

rie im ZMI zu pflegen und eine aussagekräfti-

ge Tätigkeitsbeschreibung - vor allem bei hö-

heren Auszeichnungen auf BSSB oder DSB-

Ebene in das Bemerkungsfeld einzustellen. 

Ansprechpartner für die Ehrungen ist Ehren-

gauschützenmeister und Referent für Ehrun-

gen Wolfgang Kraft. Über die Ehrung selbst 

oder einer folgenden Weitergabe an den Be-

zirk, entscheidet die jeweiligen Ehrungsord-

nungen bzw. auf Gauebene der Ehrungsaus-

schuß des Schützengaues Würzburg... 

 

 
BSZ-App ist aktiv... 

 

Seit kurzem besteht die Mög-

lichkeit mit der kostenlosen 

App die Bayerische Schützenzeitung als E-

paper auf dem Spartphone oder Tablet zu  

lesen.  

Überall kann die BSZ nun gelesen 

werden schnell und unkompliziert. 

Auch für Menschen mit Sehbehin-

derung besteht die Möglichkeit 

sich Artikel aus der Zeitschrift mit 

der integrierten Vorlesefunktion 

vorlesen zu lassen. 

Weitere interaktive Elemente ma-

chen das Lesen der Bayerischen 

Schützenzeitung interessant... 

Einfach runterladen und auspro-

bieren! 

Weitere Informationen unter www.bssb.de 

oder www.schuetzengau-wuerzburg.de 

 

 

 

Homepage überprüfen!!! 

Die Pflichtangaben auf Home-

pages und bei E-Mail-Signaturen 

sind in Deutschland gesetzlich ge-

regelt. Nun haben sich die Rechtsgrundla-

gen geändert – zwar weitestgehend nur 

dem Namen nach: Dieser muss allerdings 

korrekt angegeben werden.  

Aus dem Telemediengesetz (TMG) wurde 

das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG). Das 

hat Auswirkungen u.a. auf die Impres-

sumspflicht bei Homepages: Während die 

Nummerierung und der wesentliche Inhalt 

des entsprechenden Paragraphen unver-

ändert blieben, ist nun die Rechtsgrundla-

ge § 5 DDG, nicht mehr das hinfällige Tele-

mediengesetz. Der Hinweis auf die Rechts-

grundlage kann, muss aber nicht erfolgen 

– er kann auch ganz entfallen. Die nach 

Impressumspflicht nötigen Angaben müs-

sen aber – wie bisher auch – auf jeden Fall 

vollständig sein! 

Auch bei der E-Mail-Signatur gibt es eine 

Änderung: Hier ist statt des ggf. verwen-

deten Hinweises auf das Telekommunikati-

on-Telemedien-Datenschutz -Gesetz 

(TTDSG) nun als Rechtsgrundlage das Te-
lekommunikat ion-Digi ta le-Dienste-

Datenschutz-Gesetz (TDDDG) anzugeben. 
 

Bitte beachten Sie die Änderungen und 

passen ggf. die angegebene Rechts-

grundlage an: Bei Verstoß kann ein Buß-

geld drohen.  



Das Bayerische Staatsministerium 

des Innern, für Sport und Integrati-

on hat aktuell eine Klarstellung für 
den Verwaltungsvollzug des Waf-

fenrechts vorgenommen: Gegenstand 

der nun für ganz Bayern gültigen Verwal-

tungsregelung ist die Erteilung von Aus-
nahmen für das Schießen auf Schießstät-

ten durch Minderjährige nach § 27 Abs. 4 

WaffG 

Die Klarstellung präzisiert den diesbezügli-

chen Verwaltungsvollzug und fördert die 

für unsere schießsportliche Jugendarbeit 

zentrale Möglichkeit, Ausnahmen von der 

Alterserfordernis zu erhalten. 

Druckluftwaffen 

Ausnahmegenehmigungen für Kinder im 

Alter von 7 bis 11 Jahren: 

• Die Erteilung der Ausnahme von der 

Alterserfordernis (regulär ab 12 Jahren) 

bezieht sich auf das Schießen u.a. mit 

Druckluft- und Federdruckwaffen nach § 

27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WaffG und steht im 

Ermessen der Waffenbehörde, soll aber 

bewilligt werden – die Nichterteilung 

kommt nur in atypischen Fällen in Be-

tracht. 

• Grundsätzlich notwendig: ärztliche Be-

scheinigung zur geistigen und körperli-

chen Eignung + Bescheinigung des Ver-

eins, die die schießsportliche Begabung 

des Kindes glaubhaft macht. 

• Wird die ärztliche Bescheinigung nicht 

vorgelegt, entscheidet die Waffenbehör-

de nach Ermessen: Hier kann u.a. der per-

sönliche Eindruck ausschlaggebend sein. 

• ! Für den tatsächlichen Verwaltungs-

vollzug wichtig: Das bayerische Innenmi-

nisterium weist in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich darauf hin, dass es kein Er-

messensfehler ist, wenn die Behörde z.B. 

bei 10- und 11-Jährigen auf ein ärztliches 

Attest verzichtet. 

• Eine Altersuntergrenze für das Erteilen 

von solchen Ausnahmen kennt das Waf-

fengesetz nicht: 

• Ausschlaggebend ist vielmehr der indi-

viduelle körperliche und geistige Entwick-

lungsstand des Kindes. 

• Die Erteilung einer Ausnahme an Kin-

der, die jünger als sieben Jahre alt sind, 

kommt allerdings nach genereller Ein-

schätzung des Gesetzgebers zur Ge-

schäfts- und Verschuldensfähigkeit nicht 

in Betracht. 

Das entsprechende Bescheinigungs-

Formular für Schützenvereine findet sich 

auf unserem BSSB-Webportal: https://
www.bssb.de/service/themen/formulare-

im-bssb/formulare-waffenrecht 

 

 

Informationen bitte weiterleiten... 

 

Immer wieder kommen bei der Gau-

vorstandschaft Anrufe oder Nach-

fragen an, die darauf schließen, dass die 

von uns weitergegebenen Informationen 

(Gausportleitung, Gauschützenmeister-

amt, Veranstaltungstermine usw.) nur teil-

weise oder gar nicht in den Vereinen ver-

öffentlicht oder zur Verfügung gestellt 

werden. Wir bitte deshalb nochmals da-

rum, dass Informationen, Termine usw. an 

die Vereinsmitglieder weitergeleitet wer-

den.  

 

 
Oktoberfest-Landesschießen - noch 

vereinzelnde Plätze frei... 

 

Der Schützengau Würzburg fährt am 03. 

Oktober 2024 auf das Oktoberfest-

Landesschießen mit anschl. Oktoberfest-

besuch.  Nachdem sich nach dem An-

meldetermin noch Vereine gemeldet ha-

ben, wurde ein größerer Bus gechartert. 

Daraus ergeben sich noch vereinzelnde 

freie Plätze, die noch frei sind. Die Verga-

be geht nach dem Prinzip „First in“ - also... 

Einfach anrufen und nachfragen...  

 
 
GauDamenCup 2024—15.09.2024 

 

Bis zum 01. September 2024 können 

die Vereine Damen für den GauDamenCup 

anmelden. Weitere Informationen stehen auf 

der Homepage des Schützengaues Würzburg. 

Der Austragungsort ist in diesem Jahr 

in Zellingen. 

 

https://306076.seu2.cleverreach.com/c/96589775/ef3f290d1197-sfzryf
https://306076.seu2.cleverreach.com/c/96589775/ef3f290d1197-sfzryf
https://306076.seu2.cleverreach.com/c/96589775/ef3f290d1197-sfzryf


EhrungsGala der Sportschützen 

 

Auch in diesem Jahr findet die 

Ehrungsgala der Sportschützen statt. Der 

Austragungstermin ist Samstag, 23. No-

vember 2024 - der Austragungsort ist die 

Leinachtalhalle in Leinach. 

Die Planungen für dieses Event sind be-

reits im Laufen. Deshalb möchten wir be-

reits jetzt schon auf den Termin hinweisen 

und die verantwortlichen Personen in den 

Vereinen um ihre Unterstützung in Sachen 

Weiterleitung von Einladungen und deren 

Rückantworten. 

Bis Mitte September 2024 werden wir die 

Einladungen an die Vereine schicken, die 

widerum die Zusagen oder auch Absa-

gen der zu Ehrenden zurück melden. 

 

Den genauen Ablauf werden die Vereins-

vorstände bekommen. Vielen Dank be-

reits jetzt schon für die Unterstützung und 

Teilnahme an der EhrungsGala der Sport-

schützen... 

 

Otto-Wimmer - Gedächtnispokal-

schießen 2024... 

 

Am 21. und 22. September 2024 findet auf 

den Schießständen der Post SV Würzburg 

das Otto-Wimmer - Gedächtnispokal-

schießen statt. Die Ausschreibung ist be-

reits an die Sportleiter der Vereine ver-

schickt worden. Gleichzeitig ist die Aus-

schreibung auch auf der Homepage des 

Schützengaues zu finden. 

Die Anmeldung erfolgt nur über ausgefüll-

tem Formular, das bis zum 15. September 

2024 beim Referent für Auflageschießen 

Norbert Bund eingegangen sein muss. 

Die Preisverleihung selbst findet am da-

rauf folgendem Samstag, 28. September 

2024 im Schützenhaus der SSG Veitshöch-

heim statt.  

Wir suchen Dich...  

 

Um einen reibungslosen Ablauf auf der 

Sport– bzw. Organisationsseite für die 

Schützinnen und Schützen des Schützengaues 

Würzburg zu gewährleisten, benötigt die Gau-

vorstandschaft zum Einen eine vollständige 

Gauvorstandschaft und die notwendigen Re-

ferenten und Helferinnen und Helfer.  

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, su-

chen wir für die GauSportleitung eine tatkräfti-

ge Unterstützung um den Sportbereich abwi-

ckeln zu können. Leider hat sich bis dato noch 

keine Person bei uns gemeldet. Bitte gebt uns 

einen Hinweis, wenn ihr Interesse an der Mitar-

beit in der Gauvorstandschaft habt. 

 

Auch durch den Todesfall unserer Gauschrift-

führerin Gabi Quast ist der Schriftführerposten 

bis dato vakant. Hier suchen wir eine Person, 

die in der Protokollführung sich „zu Hause“ 

fühlt und bei der Organisation von einzelnen 

Aufgaben unterstützend mitwirkt. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn sich hier jemand mel-

det und die Bereitschaft für ein Ehrenamt 

übernimmt. 

 
Sollten sich keine Personen finden, die unter-

stützend mitwirken, könnte es sein, dass die 

Gauvorstandschaft die ein oder andere Ver-

anstaltung auf sportlicher und gesellschaftli-

cher Ebene zukünftig nicht mehr durchführen 

wird. Auch die Gaumeisterschaften müssen 

diesbezüglich in den Fokus genommen wer-

den... 

 

 
 

Termine zum Vormerken... 

 

 

bis 15. August: Passummeldungen möglich! 

05. September: GauSportleitersitzung im 

Schützenhaus der SG Zellingen 

bis 15. Sept.: Ehrungsanträge für 2025 einrei-

chen - FIXTERMIN!!! 

15. September: GauDamenCup 2024 in Zellin-

gen - Anmeldung bis 01. September 2024 

21. und 22. September: Otto-Wimmer-Pokal 

2024 bei der Post SV Würzburg 

28. September: Preisverteilung des OW-Pokals 

im Schützenhaus der SSG Veitshöchheim 

03. Oktober: Oktoberfest Landesschießen - 

Busfahrt des Schützengau Würzburg 

23. November: EhrungsGala der Sportschüt-

zen in Leinach 


